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RS OGH 1966/9/1 2Ob228/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1966

Norm

ZPO §235 E

Rechtssatz

Ein Beschluß im Vorprozeß, womit die Klagserweiterung nicht zugelassen wurde, hat keine über den Vorprozeß

hinausgehende prozessuale Bedeutung. Hieraus resultierende materiellrechtliche Fragen sind Gegenstand der

Sachentscheidung im künftigen Urteile.
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